
 
 

 
Kriminalabteilung 

Kriminaltechnik 
 
Werkhofstrasse 33 
4503 Solothurn 
ktd@kapo.so.ch 
www.polizei.so.ch 

Bewilligung-Nr. F-20_____/_________ 

Gesuch um Erteilung einer Verkaufsbewilligung für 
pyrotechnische Gegenstände der Kategorie F1, F2 und 
F3 zu Vergnügungszwecken im Detailhandel  
(gemäss Sprengstoffgesetz und Sprengstoffverordnung) 
 
Gesuchsteller/in 
Name / Firma ________________________________________________________________________ 

Verkaufsort ________________________________________________________________________ 

Rechnungsadresse ________________________________________________________________________ 

 
Verantwortliche Person (Art. 90 SprstV) 
Name:  Vorname:  

Beruf/ 

Funktion:  
Telefon: 

 

Email:    

 

Das Lager befindet s ich (Art. 87-89 SprstV) 

 in einem oder mehreren abschliessbaren Containern ausserhalb des Gebäudes (Nachtlager für F1,F2, F3) 

 in einem vorschriftsgemässen Raum eines Gebäudes innerhalb der Wohnzone (max. Menge 300 kg) 

 in einem vorschriftsgemässen Raum eines Gebäudes oder in einem allein stehenden Gebäude  
ausserhalb der Wohnzone 

 vorgesehene Lagermenge ………………………. kg Brutto. 

 
Wie lange werden pyrotechnische Gegenstände zu Vergnügungszwecken aufbewahrt?  

 Während des ganzen Jahres (Kein Container als Lagerraum) 

 Während höchstens 3 Wochen pro Jahr (1. August, Silvester) 

 
Standort des Lagers und der Verkaufsstelle  

 Situationsplan mit Distanzen, Standort Lager-/ und Verkaufsstelle liegen dem Gesuch vollständig bei 

 Situationsplan mit Distanzen, Standort Lager-/ und Verkaufsstelle liegen dem Gesuch NICHT  
vollständig bei (s iehe separate Begründung) 

 
Ausgefülltes Originalgesuch an: 

 
Polizei Kanton Solothurn, Sprengstoffwesen, Postfach, 4503 Solothurn 

(Das Gesuch ist mindestens  v ier Wochen vor dem Verkaufsstart bei der zuständigen 
Stelle einzureichen) 
 
Ich bestätige, dass diese Angaben richtig sind und ich die Auflagen/Hinweise auf den Seiten 2, 3 
und 4 dieses Gesuches zur Kenntnis genommen habe. Die Auflagen/Hinweise sind Bestandteil 
der Verkaufsbewilligung und sind zu befolgen.  
 
 
Ort / Datum ___________________________ Unterschrift _______________________________________ 

Angaben und Unterschrift sind in blauer Farbe anzubringen 
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        Bewilligungs-Nr. F-20_____/________ 

 
Entscheid der zuständigen Behörde 
 
 
Verkaufs- und Lagerbewilligung 
Dem Gesuchsteller wird die Verkaufs- und Lagerbewilligung zum Detailhandel mit pyrotechni-
schen Gegenständen zu Vergnügungszwecken (Feuerwerk) auf dem Gebiet des Kantons Solo-
thurn erteilt. Die Lagervorschriften s ind strikte einzuhalten. 
 
Bemerkungen und Auflagen 
Diese Bewilligung ist nicht übertragbar und kann jederzeit widerrufen werden, wenn die Vo-
raussetzungen zu ihrer Erteilung nicht mehr gegeben sind (Art. 10 SprstG und Art. 35-44 SprstV).  
 
Die Bewilligung ist ab dem Ausstelldatum  ein Jahr gültig. Gebühr Fr. 100.–  
 
 
 
 
 
Stempel: ____________________________________ 
 
 
 
 
 
Solothurn, __________________________________ 
 
 
 
 Kürzel    Kumr                Fim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler 

 Gesuchsteller  Original 

 Arbeitsinspektorat  1 Kopie 

 Zentralstelle Explosivstoffe  1 Kopie 

 Sprengwesen  1 Kopie 

 Finanz- und Rechnungswesen  1 Kopie 

===================================================================
Die Bewilligung ist ab dem Ausstelldatum bis Kalenderwoche 1 des Folgejahres gültig. Gebühr CHF. 100.– 
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Merkblatt Feuerwerkverkauf 

Feuerwerkskörper  
Als Feuerwerkskörper im Sinne dieser Bestimmungen gelten pyrotechnische Gegenstände zu Vergnügungs-

zwecken der Kategorien F1, F2, F3 und F4.  

Feuerwerkskörper der Kategorie F4 sind dem gewerblichen Gebrauch vorenthalten. Sie dürfen nur von 

Personen mit Fachkenntnissen verwendet werden. Sie dürfen nicht in den Detailhandel gebracht werden.  

 

Allgemeines  
Pyrotechnische Gegenstände, die nicht handhabungssicher sind, dürfen wegen ihrer Gefährlichkeit nicht in 

die Schweiz eingeführt werden. Es sind z.B am Boden knallende Feuerwerkskörper. Nur geprüftes und in 

der Schweiz zugelassene Feuerwerkskörper sind zulässig.  

 

Verkauf (s iehe auch Brandschutzrichtlinie "Gefährliche Stoffe")  
 
1. Geschäftsinhaber und die für sie handelnden Personen müssen handlungsfähig sowie vertrauenswürdig 

sein. Sie müssen im Umgang mit Feuerwerkskörpern Erfahrung haben, die gesetzlichen Vorschriften 

kennen und die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen treffen können. 

2. Feuerwerk der Kategorie 1 darf nicht an Personen unter 12 Jahren abgegeben werden. 

3. Feuerwerk der Kategorie 2 darf nicht an Personen unter 16 Jahren abgegeben werden. 

4. Feuerwerk der Kategorie 3 darf nicht an Personen unter 18 Jahren abgegeben werden. 

5. Feuerwerk der Kategorie 4 ist dem gewerblichen Gebrauch vorbehalten. Es darf nur von Personen mit 

Fachkenntnis verwendet werden. Feuerwerk der Kategorie 4 darf nicht in den Detailhandel (offener 

Verkauf) gebracht werden. 

6. Der Verkauf von Feuerwerk in „Selbstbedienung” ist nicht gestattet, ebenso nicht der Verkauf im 

Wanderhandel oder auf Märkten. 

7. Im Umkreis von mindestens 2 m ab Verkaufsstand darf nicht geraucht werden. Auf das Rauchverbot ist 

durch nicht zu übersehende Anschläge hinzuweisen. 

8. Der Verkaufsstand darf nicht vor Ein- und Ausgängen sowie in Fluchtwegen aufgestellt werden. 

9. Die für den Verkauf von Feuerwerkskörpern zuständige Person muss von ihrem Arbeitsplatz (z. B. Kas-

se) aus einen vollständigen Überblick über den Ausstellungsbereich haben.  

10. Beim Verkaufsstand ist ein geeignetes Löschmittel (z.B Handfeuerlöscher, Wasser etc.) bereitzustellen. 

 

Verkauf in Gebäuden  
1. Der Verkauf von Feuerwerk innerhalb vom Gebäude ist nicht gestattet, wenn…. 

a) eingeschossigen Verkaufsgeschäften, deren Verkaufsfläche 1000 m2 übersteigt 

b) Verkaufsgeschäften, deren Verkaufsräume in mehreren Geschossen angeordnet und offen mitei-

nander verbunden sind 

c) Untergeschossen. 

2. In Verkaufsräumen darf die Menge an Feuerwerk brutto (ohne Versandverpackung) 30 kg nicht über-

steigen.  

3. Ausserhalb der Öffnungszeiten sind die Feuerwerkskörper getrennt von anderen feuergefährlichen 

Stoffen in geschlossenen Behältern oder Schubladen, die den Kunden nicht zugänglich sind, unterzu-

bringen. 

 

Verkauf im Freien  
4. Im Freien darf der Vorrat an Feuerwerk den Tagesbedarf nicht übersteigen. 

5. Der Verkaufsstand ist mit genügendem Abstand (ohne Feuerwiderstand mindestens 5 Meter) zu Schau-

fenstern und brennbaren Fassaden aufzustellen. Andernfalls sind geeignete Brandschutzmassnahmen 

zu treffen, z. B. feuerwiderstandsfähige (mindestens EI 60) Abdeckungen von Schaufenstern und Fassa-

den. 

6. Pyrotechnische Gegenstände (Feuerwerk) sind vor Witterungseinflüssen zu schützen. 

 

Ausstellung/Lagerung 
In Schaufenstern und Schaukästen (Vitrinen) dürfen nur Attrappen von Feuerwerk ausgestellt werden.  

Diese Attrappen sind entsprechend zu beschriften. Die Lagerung von Feuerwerk wird in der Verordnung 

zum Sprengstoffgesetz in den Art. 87 bis 90 geregelt. 
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Auszug aus dem Sprengstoffgesetz (SprstG; SR 941.41) und 

der Sprengstoffverordnung (SprstV; SR 941.41) 
 

 
Art. 3 Als Verkehr gilt jeder Umgang mit pyrotechnischen Gegenständen. 
 

Art. 10  Im Detailhandel gilt die Verkaufsbewilligung nur im Kanton der sie ausgestellt hat. 
 

Art. 15 Der Verkauf von Feuerwerk im Wanderhandel und auf Märkten ist untersagt. 
 
   An Personen unter 18 Jahren dürfen keine gefährlichen Feuerwerkskörper abgegeben werden. 
 

Art. 17 Wer mit pyrotechnischen Gegenständen umgeht, ist verpflichtet, zum Schutz von Leben und Gut 
 alle zumutbaren Massnahmen zu treffen. 
 

Art. 22 Pyrotechnische Gegenstände sind gegen Feuer, Witterungseinflüsse, Diebstahl und Wegnahme durch  
 Unbefugte zu schützen. 
 

Art. 26 Feuerwerkskörper die Mängel aufweisen, dürfen nicht verkauft werden. 
 

Art. 27 Der Inhaber eines Betriebes in denen pyrotechnische Gegenstände (..) gelagert (..) werden haftet für den  
 Schaden, der durch die Explosion solcher Mittel oder Gegenstände verursacht wird. 
 

Art. 30 Der Verlust von pyrotechnischen Gegenständen ist unverzüglich der Polizei zu melden. 
 

Art. 31 Es besteht Auskunftspflicht gegenüber den Vollzugsorganen. 
 

Art. 32 Vollzugsorgane können während der Arbeitszeit unangemeldet Kontrollen vornehmen. 
 

Art. 87 Lagermengen über 300 kg Bruttogewicht gelten als Grosslager. 

  Lager bis 300 kg Bruttogewicht gelten als Kleinlager und müssen feuerbeständig und frei von anderen feuerge-

fährlichen Waren und Stoffen sein. 

 Die Lagerung von vorübergehend 50 kg Bruttogewicht bedingt einen feuerhemmenden Lagerausbau. 

 Lagerräume die anderen Zwecken dienen, dürfen nicht in der Wohnzone liegen. 
 

Art. 88 In Lagerräumen dürfen nur Speditions- und Lagerarbeiten ausgeführt werden. Feuerwerk ist kühl  

 und trocken und möglichst in den Versand- bzw. Verpackungseinheiten zu lagern. 

 Der Zutritt zu den Räumen ist nur Personen gestattet, die darin nach Weisung der verantwortlichen 

 Aufsichtspersonen beschäftigt sind. Die Räume müssen zuverlässig verschlossen sein. 

 Es müssen Feuerlöscher vorhanden sein, deren Zahl und Grösse den örtlichen Verhältnissen angepasst sein muss. 

 Polizei und Feuerwehr sind über Standort und Art des Lagergutes zu verständigen.  
 

Art. 89 In Verkaufsräumen darf höchstens ein Bruttogewicht von 30 kg gelagert werden. 

2 In Schaufenstern und Schaukästen dürfen nur Attrappen ausgestellt werden. 

3 Beim Verkauf im Freien darf die Verkaufsmenge den voraussichtlichen Tagesbedarf nicht übersteigen und muss 

von entsprechend instruiertem Personal überwacht werden. 

4  An für Rettungen in Frage kommende Ein- und Ausgänge, Durchgänge etc. dürfen keine Verkaufsstände für 

Feuerwerk aufgestellt werden. Im Innern von Warenhäusern ist der Verkauf verboten. 

5  Das Rauchen ist gut sichtbar zu verbieten. Der Verkäufer muss für die Einhaltung sorgen. 
 

Art. 90 Es ist eine verantwortliche Person zu bezeichnen, die die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen treffen kann. 

 

Auszug aus der kantonalen Sprengstoffverordnung (BGS 512.251) 
§ 2 Der Kantonspolizei obliegen insbesondere: 

 - Erteilung, Widerruf und Entzug von Bewilligungen. 

 - Überwachung des Verkehrs mit pyrotechnischen Gegenständen sowie Beschlagnahmungen. 

 - Sie kann weitere Amtsstellen zur Mithilfe heranziehen, insbesondere das Arbeitsinspektorat, die  

Gebäudeversicherung und die Baubehörden.  

 

§ 6 Die ergänzende Anwendbarkeit bau- und feuerpolizeilicher Bestimmungen bleibt vorbehalten, ebenso ein 

Verbot des Abbrennens von Feuerwerk bei Brandgefahr.  
 

Bezüglich den detaillierten und verbindlichen Vorschriften wird auf die offiziellen  

Gesetzestexte verwiesen. 

 


